
Neuland betritt, wırd nıemanden wunder- font der Verfasser, daß gemäß dem Verständ-
nıs des Ehesakramentes un! der Eheschließung,nehmen, WEnnn dabei nıcht alles un Jedes unNngsC-

teılte Zustimmung findet. Alles ın allem ist eın das ın Jahrhunderten iın der Kırche gereift ist,
ausgezeichnetes Werk entstanden, dem - der trauende Priester „Mıtträger der heıilıgen
seinem Vertfasser DUr Von Herzen gratulıeren Handlung“ ist (42) Außerdem schützt dıe
kann jetzıge Regelung den Glauben un! entspricht

dem Selbstverständnis der Kırche. Demgegen-Mautern|Steiermark Bruno Primetshofer
über siınd die Gefahren einer Änderung (51-65)

ORG, Die kanonzische Formpflicht eım nıcht übersehen. Die Preisgabe der kanonı1-
Abschluß Jon Mischehen. (69.) Verlag Ferdinand schen Formpflicht ließe ıne weıtere Zunahme

der Mischehen befürchten un würde dıeseSchöningh, Paderborn 1963 Kart. SA  ©
noch mehr der seelsorglichen Eınwirkung der

Seit der Einberufung des Vatikanıschen Kon-
1ls ıst  — 1ne heftige Diskussion das katholische Kırche entzıehen. Die Anerkennung einer nıcht-

katholisch getrauten ischehe würde dem
Mischehenrecht 1 Gang Vor allem wıird die ınneren Widerspruch führen, daß ıne sakramen-
Aufhebung der Vorschrift erstrebt, daß Miısch- tale Ehe, dıe seinsmäßıg Heıilszeichen ıst, Z.U)
hen LUr 1n kanonischer Form gültig geschlossen unmiıttelbaren Glaubens- un!: Heilsgefährdungwerden können. Dazu verweist INa  - auf Zeiten würde. Was wäre miıt der Sakramentalıtät eıiner
und ÖOrte, da Mischehen uch ın anderer Form solchen Ehe letztlich O!  9 wWennll die
eingegangen werden konnten. Dıies veranlaßte sakramentale Gnadenwirkung dem den
den Maınzer Kirchenrechtler, dıe „Unterstel- Glauben Sündiıgenden doch versagt blıebe!
lJung des Abschlusses VO):  } Mischehen unte'! das
kanonische Eheschließungsrecht” einschließlich Dem Vertasser ist daher vorbehaltlos zuzustiım-

„der Geschichte der für Mischehen VOTSC- INCH, WCNNn ın der Herausnahme der Misch-
hen AausSs der kanonıschen Formpflicht iıneschriıebenen DbZzw. geduldeten Eheschließungs- indırekte Preisgabe des katholischen Kirchen-'orm  .. (2) referierend und wertend darzustellen.
und Eheverständnisses sıeht un! diese daherNachdem auf der Sıtzungsperi1ode 1m erbst

1963 eın namhafter Konzilsvater dıie Anerken- entschieden ablehnt. Vıel her hält dem

NUunNn: der formlos geschlossenen Mischehen BC- Protestantismus AaNgCMCSSCH, der „die Existenz
mehrerer Kırchen annımmt, für das gültıge Zu-fordert hat, hat dıese Studıe noch mehr
standekommen des Ehevertrages keine bestimmteAktualıtät gCWONNCN. Yorm vorschreibt und die kirchliche IrauungDer geschichtliche 'eıl (2-39 begıinnt miıt dem

Eheschließungsdekret ‚„ T ametsı“ des Konzıils VOI1l
nıcht für konstitutiv betrachtet“® (65), den pTO-
testantıschen Partner einer Mischehe den Forde-

Irıent, das grundsätzlıch alle Getauften der
rTUNSCHIL der katholischen Kırche nachkommen

kanonıschen Eheschließungsform unterstellte. lassen, hne ıhm dafür Sanktionen anzudrohen.
Zur Beifreiung der Nıichtkatholiken VO':  - diesem
Gesetz führte dıe Schwierigkeıt der Unmöglıch- Die Formulıerungen S1N! manchmal ungewöhn-
keit der Erfüllung. Die Ausnahme der Misch- lıch scharf. Dem Verfasser darif jedoch nıcht eın
‚.hen VO.  S der Formvorschrift durch die Declaratıo antiprotestantischer Aflekt unterstellt werden.

Er ist  a getrieben VO:  » der Liebe ZU) Kırche unBenedictina, durch Sonderregelungen ım I Jahr-
hundert un! VOL allem durch dıe 1906 für der Sorge das Heıl der Menschen. Solange
Deutschland erlassene un drei Jahre später uch dıe Wiedervereinigung 1mM Glauben nıcht CI -

auf ngarn ausgedehnte Konstı:tution „Provıda‘® reicht ıst, wird die Kirche dem Problem der
wurde der Kırche durch den Druck nıchtkatholi- Mischehe dıe Wunde der Spaltung spürbar

erleben und erleiıden mussen. Dem Seelsorgerscher Religionsgemeinschaften, nıchtkatholischer
Staatsgewalt un! einer den Katholiken - ber verbleibt die Aufgabe, gegenüber der iıimmer
freundlichen öffentlıchen Meınung mehr der mehr anschwellenden Jut der Mischehen un!
mınder abgerungen. Diese Ausnahme förderte selbst die öffentliche Meinung nıcht NUr

dıe formalen Forderungen un Verbote derdas Eingehen VO:  - Mischehen un! erwlıes siıch
Kırche verkünden, sondern mehr noch derenschädlıich VOor allem für dıe Bewahrung des

Glaubens der Mischehegatten un! der iıschehe- ıinnere Berechtigung un Notwendigkeit aufzu-
kinder. Etw: auch VOIl Katholiken daran BC- weisen un S1e dadurch sachgerecht und über-
knüpfte Hoffnungen ertfüllten sıch nıcht. urch zeugend begründen un!' einsichtıg machen.
das Dekret „ Ne temere‘‘, dessen Rechtssätze ın Gerade dazu ll un: kann das vorliegende

uch eiıne ausgezeichnete Hılfe SCE1N. afür istden G aufgenommen wurden, wurden er
dem Verfasser danken, und darum ist derdıe Mischehen ailgemeın der kanoniıschen Ehe-

schließungsform unterstellt. Schrift eine weıte Verbreitung wünschen.
In der Würdigung des geltenden Rechts (41—50) be- Passau atthäus Kaztser

PADAGOGIK
GRITSCH$Lebensgeheimnisse. Ge- Die geschlechtliche Belehrung, die ın diesem

Büchlein ın klärender Einführung un! vielenspräche mıt Kindern und Jugendlichen. Ver-
such einer Sexualpädagogik für Eltern un! Er- praktischen Beispielen geboten wird, wendet S1IC.
zieher. Auflage. Fährmann-Verlag, die Eltern, ıhnen dıe Aufgabe der BEC-
Wiıen 1962 Kart. schlechtlichen Erzıiehung iıhrer Kıiınder CI -


